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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR      ANHANG: Entscheidungen im Volltext
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
Beschluss vom 25. Mai 2004 
- 4Z BR 43/04 – 

Zur Frage, ob die Bestimmung einer Ausreisefrist durch das Bundesamt (hier: Wochenfrist bei Ablehnung eines Asylfolgeantrages) trotz laufender Abschiebungshaft zur zeitweisen Haftverschonung führen kann

Zitierweise: BayObLG v. 25.05.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung             

4Z BR 43/04 
.................. 
.................. 

Bayerisches Oberstes Landesgericht 

BESCHLUSS

Der 4. Zivilsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichts hat 
unter Mitwirkung ............. 

am 25. Mai 2004 
in der Abschiebungshaftsache

.................................................   

auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen             

beschlossen :

Die sofortige weitere Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts ............  vom 13.05.2004  wird zurückgewiesen. 
Gründe :
I.

Die Ausländerbehörde betreibt die Abschiebung des Betroffenen, der mit Verfügung der Stadt ............. vom 30.10.1997, unanfechtbar seit 03.05.2001, aus dem Bundesgebiet ausgewiesen wurde und nach Angaben seines damaligen Anwalts am 27.02.2003 aus Deutschland ausgereist ist. 
Mit Beschluss vom 21.04.2004 ordnete das Amtsgericht auf Antrag der Ausländerbehörde gegen den am 20.04.2004 anlässlich einer Polizeikontrolle vorläufig festgenommenen Betroffenen mit sofortiger Wirkung Abschiebungshaft für die Dauer von längstens drei Monaten im Anschluss an die Untersuchungshaft an. Die von dem Betroffenen hiergegen eingelegte sofortige Beschwerde hat das Landgericht am 13.05.2004 mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass Abschiebungshaft bis längstens 20.07.2004 angeordnet wird.
Gegen diesen Beschluss wendet sich der Betroffene mit der sofortigen weiteren Beschwerde. Zur Begründung trägt der anwaltliche Vertreter des Beschwerdeführers  vor, der Betroffene habe einen Asylfolgeantrag gestellt. Dieser sei zwar abgelehnt worden, zugleich habe aber das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge dem Betroffenen die Abschiebung angedroht und eine Ausreisefrist von einer Woche gesetzt. Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz vom Verwaltungsgericht Ansbach sei abgelehnt worden. Da das Gericht jedoch die Nichtvollziehbarkeit der Abschiebungsandrohung nicht beanstandet habe, sei rechtskräftig festgestellt, dass der Betroffene erst abgeschoben werden dürfe, wenn er nicht innerhalb der gesetzten Ausreisefrist freiwillig Deutschland verlasse. Dies könne er nur, wenn er aus der Haft entlassen werde.  Einer   freiwilligen  Ausreise stehe § 49 Abs. 2 AuslG entgegen.  


II. 
Das zulässige Rechtsmittel hat keinen Erfolg. 
Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung stand (§ 103 Abs. 2 Satz 1 AuslG, § 3 Satz 2 FreihEntzG, § 27 Abs. 1 FGG, § 546 ZPO). Das Landgericht hat den entscheidungserheblichen Sachverhalt ohne Rechtsfehler festgestellt und gewürdigt. Die den Senat bindenden Feststellungen (§ 27 Abs. 1 Satz 2 FGG, § 559 ZPO) tragen die vom Betroffenen beanstandete Haftanordnung (§ 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 5 AuslG). 
Nach den Feststellungen des Landgerichts wurde der Betroffene nach seiner rechtsbeständigen Ausweisung und Ausreise aus Deutschland am 20.04.2004 bei einer polizeilichen Kontrolle auf .......................... erneut im Bundesgebiet angetroffen, ohne dass er über eine Betretenserlaubnis verfügt hätte oder ihm die Einreise erlaubt worden wäre (§ 58 Abs. 2 Nr. 3 AuslG). Der Betroffene ist damit auf Grund unerlaubter Einreise vollziehbar ausreisepflichtig (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 AuslG). Die Ausreisepflicht entfällt nicht da-durch, dass der Betroffene am 07.04.2004 einen Asylfolgeantrag gestellt hat (§ 71 Abs. 5, 6 Satz 1 AsylVfG), zumal der Antrag zwischenzeitlich abgelehnt wurde und auch ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz erfolglos war. 
Nach den weiteren Feststellungen hat der Betroffene bei früheren Aufenthalten wiederholt in verschiedenen Städten Deutschlands Straftaten (......................... u.a.) begangen. Regelmäßige Bemühungen der Polizei, den  Betroffenen unter der angegebenen .............er Anschrift zu erreichen, waren erfolglos. Aufgrund dieser Umstände hat das Landgericht rechtsfehlerfrei den begründeten Verdacht bejaht, der Betroffene werde sich der Abschiebung entziehen (§ 57 Abs. 2 Satz 1 Nr.5 AuslG).
Es ist zu erwarten, dass der Betroffene zeitnah abgeschoben werden kann. Die Ausländerbehörde hat bereits eine Übernahmezusicherung der Heimatbehörde und kann das zur Abschiebung erforderliche Passersatzdokument problemlos beschaffen. Das anhängige Strafverfahren hindert eine Abschiebung ebenfalls nicht. Das Amtsgericht ........... hat den Betroffenen am 12.05.2004 (bislang nicht rechtskräftig) wegen unerlaubter Einreise zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt. Bei dieser Fallkonstellation kann  mit einem Einvernehmen der Staatsanwaltschaft (soweit noch erforderlich) nach § 64 Abs. 3 AuslG gerechnet werden. Sonstige Umstände, die eine Abschiebung des Betroffenen innerhalb der angeordneten Haftdauer in Frage stellen könnten, sind nicht ersichtlich (§ 57 Abs. 2 Satz 4 AuslG).
Der Anordnung der Sicherungshaft gemäß §§ 57 Abs. 2 S.1 Nrn 1 und 5 AuslG stand nicht entgegen, dass das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge den Betroffenen im Zuge der Ablehnung des Asylfolgeantrags am 26.04.2004 erneut zur Ausreise aufgefordert und ihm       für den Fall der Nichteinhaltung einer Ausreisefrist von einer Woche die Abschiebung angedroht hat. Die bestandkräftige Ausweisung wird hierdurch ebenso wenig berührt wie die vollziehbare Pflicht zur Ausreise (vgl. BVerwGE 114, 112-132).  Die gesetzte Wochenfrist begründet insbesondere nicht ein Recht des Betroffenen, sich zeitweise – in Freiheit – im Bundesgebiet  aufzuhalten (vgl. BayOblGZ 1987, 109, 113; Hess.VGH vom 12.02.1986. Az. 10 TG 2374/85).        Die Frist des § 36 Abs.1 AsylVerfG dient vornehmlich dazu, dem Ausländer die Gelegenheit zu geben, Rechtsschutz gegen die Anordnung des Bundesamtes zu erlangen. Diese Möglichkeit hat der Betroffene auch im Rahmen der angeordneten Sicherungshaft. Zum anderen soll die Ausreisefrist dem Ausländer Gelegenheit geben, seine beruflichen und persönlichen Lebensverhältnisse im Bundesgebiet abzuwickeln. Auch dies kann der Betroffene grundsätzlich aus der Haft heraus erledigen, zumal er im Hinblick auf seine unerlaubte Einreise trotz bestandskräftiger Ausweisung von Anfang an mit einer Abschiebung in seine Heimat rechnen musste. Ein schutzwürdiges Interesse des Betroffenen, vor der Abschiebung in Freiheit noch Angelegenheiten zu regeln, ist demgegenüber nicht ersichtlich. Die Sicherungshaft dient der nach § 49 Abs. 2 Satz 1 AuslG gebotenen Überwachung der Ausreise.

Ob die Abschiebung des Betroffenen ansonsten zu Recht betrieben wird, haben die Haftgerichte nicht zu prüfen. Insoweit obliegt die Gewährung von Rechtsschutz ausschließlich den Verwaltungsgerichten (vgl. BayOblG 1993, 311/313; KG InfAuslR 2000, 230/232). 
Das Landgericht konnte von einer mündlichen Anhörung des Betroffenen absehen, da dieser kurz zuvor beim Amtsgericht ........... unter Mithilfe eines Dolmetschers angehört worden war und der Beschwerdeführer rechtskundig beraten ausreichend Gelegenheit hatte, dem Sachvortrag der antragstellenden Behörde mit eigenem Sachvortrag entgegen zu treten. 
Diesseits in das Internet eingestellt am 31.08.2004.
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